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ErwGr

Erwägungsgrund 46 - Lebenswichtige Interessen

Die Verarbeitung personenbezogener Daten sollte ebenfalls als rechtmäßig angesehen werden, wenn
sie erforderlich ist, um ein lebenswichtiges Interesse der betroffenen Person oder einer anderen
natürlichen Person zu schützen. Personenbezogene Daten sollten grundsätzlich nur dann aufgrund
eines lebenswichtigen Interesses einer anderen natürlichen Person verarbeitet werden, wenn die
Verarbeitung offensichtlich nicht auf eine andere Rechtsgrundlage gestützt werden kann. Einige Arten
der Verarbeitung können sowohl wichtigen Gründen des öffentlichen Interesses als auch
lebenswichtigen Interessen der betroffenen Person dienen; so kann beispielsweise die Verarbeitung
für humanitäre Zwecke einschließlich der Überwachung von Epidemien und deren Ausbreitung oder in
humanitären Notfällen insbesondere bei Naturkatastrophen oder vom Menschen verursachten
Katastrophen erforderlich sein.

Nutzungshinweis: Auf dieses vorliegende Schulungs- oder Beratungsdokument (ggf.) erlangt der
Mandant vertragsgemäß ein nicht ausschließliches, dauerhaftes, unbeschränktes, unwiderrufliches
und  nicht  übertragbares  Nutzungsrecht.  Eine  hierüber  hinausgehende,  nicht  zuvor  durch
datenschutz-maximum  bewilligte  Nutzung  ist  verboten  und  wird  urheberrechtlich  verfolgt.
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